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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu „Mehr und besser zusammenarbeiten: Das Paket 2006 über die Effizienz der Hilfe 
der EU“
(2006/0000(INI))

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Hilfe der EU: Mehr, besser und schneller 
helfen“ (KOM(2006)0087),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament 
„Stärkung der europäischen Dimension: ein gemeinsamer Rahmen für die Ausarbeitung 
der Länderstrategiepapiere und die gemeinsame Mehrjahresprogrammierung“ 
(KOM(2006)0088),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission „Stärkeres Engagement für die 
Verwirklichung der Millenniums-Entwicklungsziele – Entwicklungsfinanzierung und 
Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit“ (KOM(2005)0133),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über die Politikkohärenz im Interesse der 
Entwicklung – Beschleunigung des Prozesses zur Verwirklichung der Millenniums-
Entwicklungsziele (KOM(2005)0134),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission betreffend die beschleunigte Verwirklichung 
der entwicklungspolitischen Millenniumsziele – der Beitrag der Europäischen 
Kommission (KOM(2005)0132),

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates Allgemeine Angelegenheiten 
und auswärtige Beziehungen vom 10. und 11. April 2006 zur Finanzierung der 
Entwicklungshilfe und der Effizienz der europäischen Hilfe,

– in Kenntnis der Erklärung von Rom zur Harmonisierung, angenommen am 25. Februar 
2003, und der Erklärung von Paris über die Wirksamkeit der Entwicklungshilfe, 
angenommen am 2. März 2005, zum Schluss des hochrangigen Forums über die 
Harmonisierung und Wirksamkeit der Entwicklungszusammenarbeit,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 16. Februar 2006 zu neuen Instrumenten zur 
Finanzierung der Entwicklung im Rahmen der Millenniums-Ziele1,

– in Kenntnis der Entschließung A/RES/55/2 der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen zur Millenniums-Erklärung,

– vu le rapport de M. in Kenntnis des Berichts von Herrn Jeffrey Sachs, Berater des 
Generalsekretärs der Organisation der Vereinten Nationen (UNO), Ein praktischer Plan 
zur Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele,

1 Unter diesem Datum angenommene Texte, P6_TA(2006)0063.
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– in Kenntnis des Konsenses von Monterrey über Entwicklungsfinanzierung vom 22. März 
2002,

– in Kenntnis der Gemeinsamen Erklärung des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Kommission 
zur Entwicklungspolitik der Europäischen Union mit dem Titel „Der Europäische 
Konsens“1 (nachstehend der „Europäische Konsens über die Entwicklungspolitik“),

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission mit dem Titel „Eine Strategie der 
Europäischen Union für Afrika“ (KOM(2005)0489),

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 17. November 2005 zu einer 
Entwicklungsstrategie für Afrika 2,

– in Kenntnis der Erklärung von New York zu Gunsten innovativer Finanzierungsquellen 
für die Entwicklung vom 14. September 2005, mit der 79 Staaten bereits ihre 
Unterstützung für die Einleitung eines ersten Pilotmechanismus in Form einer 
Solidaritätsabgabe auf Flugtickets bekundet haben,

– unter Hinweis auf seinen Standpunkt vom 18. Mai 2006 zu dem Vorschlag für eine 
Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Schaffung eines 
Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit und die wirtschaftliche 
Zusammenarbeit3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 6. April 2006 zu der Wirksamkeit der Hilfe 
und der Korruption in Entwicklungsländern4, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 12. April 2005 zur Rolle der Europäischen 
Union bei der Erreichung der Millenniums-Entwicklungsziele5, 

– gestützt auf Artikel 45 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Entwicklungsausschusses (A6-0000/2006),

A. in der Erwägung, dass die Europäische Union, die über die Hälfte der weltweiten 
öffentlichen Hilfe bereitstellt, der wichtigste Geldgeber in der Welt ist, dass sich aber 
diese Position nicht in einer effektiven Führung niederschlägt, um in der Welt bessere 
Ergebnisse zu erzielen,

B. in der Erwägung, dass der Europäische Konsens für Entwicklung die Grundlage einer 
gemeinsamen Vision von der Entwicklungspolitik der Europäischen Union durch 
gemeinsame Werte, Grundsätze, Ziele und Instrumente legt, die den Mitgliedstaaten, dem 

1 ABl C 46 vom 24.2.2006, S. 1.
2 Unter diesem Datum angenommene Texte, P6_TA(2005)0445.
3 Unter diesem Datum angenommene Texte, P6_TA(2006)0217.
4 Unter diesem Datum angenommene Texte, P6_TA(2006)0141.
5 ABl. C 33 E vom 9.2.2006, S. 311.
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Rat, dem Parlament und der Kommission gemeinsam sind,

C. in der Erwägung, dass das Hauptziel der Entwicklungszusammenarbeit der Europäischen 
Union darin besteht, die Armut zu beseitigen, indem sie sich bemüht, die Millenniums-
Entwicklungsziele im Hinblick auf eine dauerhafte Entwicklung zu verwirklichen,

D. in der Erwägung, dass zum ersten Mal seit der Annahme des Europäischen Konsens für 
Entwicklung die Kommission eine strategische Planung nicht nur der von ihr 
bereitgestellten bzw. verwalteten Hilfe vorsieht, sondern auch der von den 
Mitgliedstaaten bereitgestellten bilateralen Hilfe, indem sie die in der Erklärung von Paris 
eingegangenen Verpflichtungen (Eigenverantwortlichkeit, Koordinierung, 
Harmonisierung, Ergebnisorientiertheit und gegenseitige Verantwortung) verfolgt,

E. in der Erwägung, dass die fehlende Kohärenz zwischen den einzelnen Politiken der 
Union ein Hindernis für die Effizienz der Hilfe darstellt und ferner gegen Artikel 178 des 
Vertrags verstößt,

F. in der Erwägung, dass zahlreiche Studien bewiesen haben, dass die Aufhebung der 
Lieferbindung für die Hilfe entscheidend bleibt, um ihre Effizienz zu verbessern, 
insbesondere, was die Nahrungsmittelhilfe anbelangt,

G. in der Erwägung, dass die Eigenverantwortlichkeit der Partnerländer für die 
Entwicklungsstrategien und -programme einer der wesentlichen Grundsätze ist, der im 
Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik und in der Erklärung von Paris 
enthalten ist,

H. in der Erwägung, dass die Weltbank davon ausgeht, dass mindestens 50 Milliarden 
weitere US-Dollar pro Jahr erforderlich sein werden, um die Millenniums-
Entwicklungsziele im Jahre 2015 zu erreichen, 

I. in der Erwägung, dass der Präsident der Kommission, José Manuel Barroso, sich 
ebenfalls verpflichtet hat, 1 Milliarde Euro pro Jahr für die Unterstützung der 
Handelskapazitäten der Entwicklungsländer bereitzustellen,

J. in der Erwägung, dass die Europäische Union in den Schlussfolgerungen des 
Europäischen Rates vom 10. und 11. April 2006 die am 24. Mai 2005 betreffend die 
Aufstockung der Hilfe eingegangenen Verpflichtungen bestätigt hat, d.h., dass sie 
gemeinsam mindestens 50 % der Erhöhung der Mittel für öffentliche Entwicklungshilfe 
für Afrika bereitstellen wird und dass sie die einzige Gebergruppe bleibt, die 
nennenswerte, messbare und vorhersehbare Verpflichtungen eingegangen ist, um bis zum 
Jahre 2015 die Hilfe auf einen Betrag von über 84 Milliarden Euro zu erhöhen, 

K. in der Erwägung, dass unter Berücksichtigung der Restriktionen, die von der Finanziellen 
Vorausschau 2007-2013 (Schlussfolgerungen des Europäischen Rates von Brüssel vom 
15. und 16. Dezember 2005) für den Haushalt der Europäischen Union festgelegt wurden, 
die größte Anstrengung zur Aufstockung der Hilfe (80 bis 90 %) von den Mitgliedstaaten 
kommen muss,
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L. in der Erwägung, dass selbst wenn nach den von der OECD für 2005 veröffentlichten 
Zahlen die Europäische Union auf dem richtigen Weg zu sein scheint, um die für 2006 
gesteckten Ziele zu erreichen, immer noch vier Mitgliedstaaten übrig bleiben, deren Hilfe 
unterhalb der Mindestschwelle von 0,33 % des BSP liegt, die im Kompromiss von 
Barcelona beschlossen wurde,

M. in der Erwägung, dass nach den jüngsten Zahlen des Ausschusses für Entwicklungshilfe 
(DAC) der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
die Europäische Union insbesondere die Schuldenentlastungen (hauptsächlich für den 
Irak und Nigeria) als Entwicklungshilfe von 2005 ausgewiesen hat, was 9 Milliarden 
Euro ausmacht, während der Konsens von Monterrey ausdrücklich feststellt, dass die 
Finanzmittel, die als Schuldenentlastung gewährt werden, nicht aus 
Entwicklungshilfefonds stammen sollten, die normalerweise direkt für die 
Entwicklungsländer vorgesehen sind,

N. in der Erwägung, dass abgesehen von dem Phänomen des künstlichen Anschwellens des 
Betrags der öffentlichen Entwicklungshilfe und aufgrund von ineffizienter Verwaltung 
ein beträchtlicher Teil der von sämtlichen Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
gewährten Hilfe die Bevölkerung der Länder des Südens, an die sie gerichtet ist, nicht 
direkt erreicht,

1. unterstreicht die realen Fortschritte betreffend die Effizienz, den die jüngsten Vorschläge 
der Europäischen Union darstellen, die in ihren drei letzten Mitteilungen enthalten sind, 
und nimmt die Schlussfolgerungen des Rates vom April 2005 zur Kenntnis, die die in 
diesen drei Mitteilungen enthaltenen Vorschläge teilweise aufgreifen;

2. fordert die Mitgliedstaaten und die Europäische Kommission auf, gemeinsam alle 
Anstrengungen zu unternehmen, damit die Europäische Union mit einer Stimme spricht, 
um eine führende Position zu schaffen und fortzusetzen, die nicht nur auf der Höhe der 
zur Entwicklungszusammenarbeit bereitgestellten Beträge, sondern auch auf einer 
verstärkten Effizienz basieren würde;

3. ist der Auffassung, dass zur effektiven Bekämpfung der Armut ein viel größerer Teil der 
öffentlichen Entwicklungshilfe (ODA), die von den internationalen Geldgebern gewährt 
wird, vorrangig an die ärmsten Länder geleitet werden sollte, und bedauert das Fehlen 
eines in diese Richtung gehenden Engagements der Union;

4. fordert die Kommission sowie sämtliche Mitgliedstaaten der Europäischen Union auf, die 
im Europäischen Konsens über die Entwicklungspolitik festgelegten Ziele und 
Grundsätze, und insbesondere das wichtige Ziel der Bekämpfung der Armut, peinlich 
genau einzuhalten;

5. fordert die Europäische Union auf, diese Entwicklungspolitik innerhalb aller 
multilateralen Instanzen, in denen sie vertreten ist, sowie im Rahmen ihrer bilateralen 
Beziehungen zu vertreten und zu fördern;

6. stellt fest, dass zur Umsetzung der meisten von der Kommission vorgeschlagenen und 
teilweise vom Rat aufgegriffenen Empfehlungen nicht nur die Kommission, sondern auch 
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die Mitgliedstaaten erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um 
erforderlichenfalls radikal ihr Hilfesystem bzw. ihre Verfahren zur Umsetzung dieser 
Hilfe mit dem Ziel zu ändern, ihre Effizienz durch eine bessere Koordinierung der 
Programme, die Komplementarität der Maßnahmen und die Kohärenz der Politiken 
beträchtlich zu verstärken;

7. hebt hervor, dass eine effizientere Koordinierung mit einer Komplementarität der 
Maßnahmen einhergehen sollte, die im Sinne einer besseren Arbeitsteilung zwischen den 
Mitgliedstaaten selbst sowie zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission erfolgen 
sollte, um dem Problem der „pays et des secteurs orphelins“ (der verwaisten Länder und 
Sektoren) zu begegnen, und weist in diesem Zusammenhang auf die Relevanz des 
Geberatlas hin;

8. fordert die betroffenen Mitgliedstaaten auf, die zur Einhaltung der wiederholten 
Verpflichtungen, die sie eingegangen sind, bis 2015 und ohne Buchungstricks einen 
Mindestbetrag der ODA von 0,7 % des BSP zu erreichen, nicht zu verzögern, mit dem 
ganz konkreten Ziel, zusätzliche Mittel für eine effektive und verstärkte 
Entwicklungshilfe freizusetzen, und besteht ihnen gegenüber auf der wichtigen Rolle, die 
sie in dieser Angelegenheit spielen;

9. fordert die Europäische Union auf, die Tatsache zu berücksichtigen, dass die 
Aufstockung der Beträge der ODA nur dann Sinn hat, wenn sie mit einer beträchtlichen 
Verbesserung ihrer Effizienz sowie ihrer Qualität begleitet wird und daher dazu beiträgt, 
dass diese Verbesserung eine absolute Priorität der Politik der 
Entwicklungszusammenarbeit jedes einzelnen Mitgliedstaats sowie der betroffenen 
europäischen Institutionen wird;

10. fordert jeden einzelnen Mitgliedstaat auf, jährlich und in völliger Transparenz eine 
genaue Liste aufzustellen, auf der deutlich die Beträge, die direkt für die 
Entwicklungshilfe bereitgestellt werden, von denjenigen unterschieden werden, die auf 
andere Initiativen zurückgehen, die nicht direkt damit zu tun haben, und zwar auf der 
Grundlage eines von der Kommission ausgearbeiteten gemeinsamen Referenzdokuments;

11. nimmt die Tatsache zur Kenntnis, dass die Debatten über die Initiativen, die als für die 
Entwicklungshilfe relevant betrachtet werden können, im Jahr 2007 innerhalb des DAC 
der OECD fortgesetzt werden, und unterstreicht seine ganze Entschlossenheit, sich aktiv 
an diesen Debatten zu beteiligen;

12. fordert die Kommission auf, es über die Modalitäten der Zuweisung des Mandats, das sie 
innerhalb des DAC der OECD ausübt, über den Inhalt der Definition der Position, die sie 
dort vertritt, sowie über die Regeln der Organisation und der Funktionsweise dieses 
Ausschusses zu informieren;

13. unterstützt die Initiative der gemeinsamen Programmplanung, die von der Kommission 
vorgeschlagen und vom Rat aufgegriffen wurde, die für 11 Pilotländer unter den 
AKP-Staaten sowie Vietnam und Nicaragua durchgeführt wird, und ist der Auffassung, 
dass die Programmplanung, die sich jetzt für die AKP-Staaten anbahnt, ein guter Test 
sein könnte; 
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14. hebt hervor, dass die gemeinsame Programmplanung eine Partnerschaft auf der 
Grundlage der nationalen Eigenverantwortlichkeit und der gegenseitigen Verantwortung 
begünstigen muss ;

15. fordert die Kommission auf klarzustellen, inwieweit die begünstigten Länder und die 
Zivilgesellschaft für die Ausarbeitung der Analyse, der Diagnose und der gemeinsamen 
strategischen Antwort konsultiert werden; 

16. unterstreicht die Bedeutung der Transparenz und der Bekämpfung der Korruption unter 
dem Gesichtspunkt der Effizienz der Hilfe; 

17. bedauert die Tatsache, dass im Gegensatz zur Kommission die von den Mitgliedstaaten 
erzielten Fortschritte bei der Umsetzung ihrer Verpflichtungen, um schrittweise die 
Lieferbindung für die Entwicklungshilfe aufzuheben1, nicht zufriedenstellend sind, da 
diese Maßnahme von den lokalen Erzeugern und der Bevölkerung des Südens sehr 
erwartet wird, die ganz zweckmäßig daraus Nutzen ziehen könnten, und fordert die 
Mitgliedstaaten auf, bereits jetzt die Aufhebung der Lieferbindung der 
Nahrungsmittelhilfe und ihres Transports für die am wenigsten entwickelten Länder 
anzuwenden, wie es die OECD empfiehlt;

18. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, zu bewirken, dass die Empfänger 
ihrer Hilfe ausreichend informiert werden, um ihnen den Zugang zu den verfügbaren 
Programmen zu erleichtern;

19. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Arbeit von Einwanderern und 
von Nachkommen von Einwanderern zugunsten der Entwicklung zu ermutigen;

20. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, die Führungskräfte, die in ihr 
Herkunftsland zurückkehren möchten, zu unterstützen, um dort ihre Fähigkeiten in den 
Dienst der Entwicklung zu stellen;

21. fordert die Europäische Union auf, eindeutig zu der Frage Stellung zu beziehen, ob die 
Kommission im Bereich Entwicklung als ein 26. Mitgliedstaat oder ein 
Koordinierungsorgan betrachtet werden soll;

22. fordert die nationalen Parlamente der Mitgliedstaaten auf, eine verstärkte Kontrolle über 
die gewährten Mittel und die Durchführung der Programme auszuüben;

23. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission zu 
übermitteln.

1 = Keine Bedingungen betreffend die Ursprünge oder die Modalitäten des Transports dieser Hilfe aufzuerlegen 
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BEGRÜNDUNG

Vor weniger als einer Minute sind 11 Kinder infolge von Hunger und Armut gestorben. 
Morgen früh werden 16 000 uns verlassen haben. Willkommen in der realen Welt … 
Angesichts dieser Feststellung und anlässlich der größten Versammlung von Staats- und 
Regierungschefs der Erde, die jemals einberufen wurde, begann das 21. Jahrhundert mit einer 
Solidaritätserklärung, die in der Geschichte der Menschheit beispiellos ist, nämlich der 
Erklärung der Millenniumsziele für die Entwicklung. Indem die Führer der ganzen Welt diese 
Erklärung zusammen mit acht vorrangigen Zielen annahmen, haben sie sich verpflichtet, alles 
daran zu setzen, um die Armut und die extreme Armut bis zum Jahr 2015 zu halbieren, die 
Gesundheit von Milliarden Menschen zu verbessern, die Ausbreitung großer Krankheiten wie 
Malaria oder HIV/Aids zu beenden und insbesondere die Umweltbelastung zu verlangsamen. 
Dies ist ein wichtiger Schritt für die EU, dem weltweit wichtigsten Geldgeber. Ein wichtiger 
Schritt auch für Afrika, dessen soziale, wirtschaftliche und ganz einfach menschliche 
Situation einstimmig als katastrophal betrachtet wird, was noch mehr für Subsahara-Afrika 
gilt.

Im Jahr 2005 ist die Europäische Union anlässlich der ersten Bewertung der Millenniumsziele 
und auf der Grundlage von unbefriedigenden Ergebnissen, die in fünf Jahren zu verzeichnen 
waren, sowie alarmierender Zukunftsperspektiven für die Länder des Südens wichtige 
Verpflichtungen eingegangen und war eine treibende Kraft bei der Förderung einer 
dauerhaften menschlichen und sozialen Entwicklung während der Tagungen der G8 und des 
Weltgipfels. In diesem Zusammenhang hat sie beschlossen, ein deutliches Zeichen zu setzen, 
indem sie ihren europäischen Konsens für die Entwicklungspolitik annahm und ferner eine 
neue Strategie für Afrika entwickelte, die Millionen Menschen neue Hoffnung geben soll. 
Wenn 2005 also das Jahr der starken Gesten war, muss 2006 das Jahr ihrer konkreten 
Umsetzung sein.

Unter den neuen Zielen, die sich die Union auf dem Gebiet der Entwicklungszusammenarbeit 
gesteckt hat, betrifft die Frage, mit der sich dieser Bericht befasst, die Verbesserung der 
effektiven europäischen Hilfe für die Länder des Südens. Dies ist eine unerlässliche 
Verbesserung, von der jeder von uns erwartet, dass sie es ermöglichen soll, beträchtliche 
Fortschritte auf dem Weg zur Verwirklichung der Millenniumsziele zu machen. Die drei 
Mitteilungen der Europäischen Kommission, die das Paket betreffend die Effizienz der Hilfe 
bilden, sind ein erster konkreter Schritt des durch dieses neue Projekt eingeleiteten Prozesses. 
Es ist übrigens das erste Mal, dass die Kommission eine strategische Planung nicht nur der 
von der Europäischen Kommission bereitgestellten bzw. verwalteten Hilfe, sondern auch der 
bilateralen Hilfe der Mitgliedstaaten anstrebt, die weiterhin eine wichtige Rolle bei der 
Zusammenarbeit spielen.

Wenn diese drei Mitteilungen effektiv den Verdienst haben, dass sie die Frage der 
Verbesserung der Effizienz zu einer Priorität machen, müssen wir dennoch feststellen, dass 
sie nichts über die Art und Weise aussagen, wie die erwarteten Fortschritte betreffend die 
Effizienz bewertet werden, und auch nicht darüber, wie sich die EU die Mittel für ihre hohen 
Ziele verschaffen wird, während man gleichzeitig feststellt, dass trotz der auf diesem Gebiet 
eingegangenen Verpflichtungen die Mitgliedstaaten der Europäischen Union eine lange Reihe 
von Initiativen als Entwicklungshilfe für 2005 ausgewiesen haben, bei denen man sich zu 
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Recht fragen kann – über die großen im Europäischen Konsens für die Entwicklungspolitik 
enthaltenen Prinzipien hinaus –, ob sie sich tatsächlich auf das beziehen, was wir zu Recht als 
Entwicklungszusammenarbeit in dem Sinne betrachten wollen, wie jeder von uns es 
gewöhnlich versteht, nämlich als solidarische Praxis, die sich in konkreten Fortschritten 
niederschlägt, die den ärmsten Völkern des Planeten direkt zugute kommt.

Abgesehen vom Phänomen des künstlichen Anschwellens des Betrags der ODA, der 
tatsächlich für konkrete Entwicklungspolitiken ausgegeben wird, muss man auch feststellen, 
dass ein beträchtlicher Teil der von sämtlichen Mitgliedstaaten der EU gewährten Hilfe nicht 
direkt die Völker der Länder im Süden erreicht, an die sie gerichtet ist. Entweder erweist sich 
die gewährte Hilfe schließlich als geringer als die versprochene Hilfe, die Programmplanung 
oder die Modalitäten der Gewährung erweisen sich als unzureichend, oder aber es kommt zu 
übermäßigen Verwaltungskosten oder Abzweigungen aufgrund von Korruption. Dies führt 
uns dazu, ganz konkret nach der Art und Weise zu fragen, wie wir helfen müssen, und fordert 
dazu auf, uns ganz ernsthaft mit anderen wichtigen Fragen zu befassen, wie z.B. die den 
Empfängerländern der europäischen Hilfe auferlegten Transaktionskosten, die Koordination 
der einzelnen Kooperationsprogramme der Union, die Harmonisierung der Verfahren, 
Systeme der Hilfe, die Komplementarität der einzelnen durchgeführten Aktionen, die 
Kohärenz zwischen den verschiedenen Politiken der Europäischen Union, die Aufhebung der 
Lieferbindung der Entwicklungshilfe zugunsten der einheimischen Erzeuger und der Völker 
des Südens oder aber die gemeinsame Programmplanung und insbesondere die Fristen. Zu 
diesem letzten Punkt wird man feststellen, dass die nächsten EPA-Verhandlungen im Rahmen 
des 10. EEF ein erster Test sein werden, um die Durchführung einer gemeinsamen 
Programmplanung zu beurteilen. Diese Fragen zu beantworten, wird auch bedeuten, die Frage 
zu beantworten, ob in der Entwicklungspolitik die EU künftig als ein 26. Mitgliedstaat oder 
als ein Koordinierungsorgan betrachtet werden muss.

Wie jedermann weiß, garantiert die vom Europäischen Rat vom 19. Dezember 2005 
angenommene Finanzielle Vorausschau nicht die geeigneten Mittel, um den Erwartungen der 
mit den Partnerländern neu abgeschlossenen Abkommen zu entsprechen. Und der Rat ist auch 
nicht bereit, im Finanzrahmen für den Zeitraum 2007-2013 neue Mittel für die 
Entwicklungshilfemaßnahmen vorzusehen. Nun sind aber beträchtliche Mittel erforderlich, 
und die Finanzierung der neuen getroffenen Maßnahmen auf dem Gebiet der 
Entwicklungszusammenarbeit darf nicht zu Lasten anderer Tätigkeiten erfolgen, die 
notwendig sind, um die Millenniums-Entwicklungsziele zu erreichen. Hier wiederum ist es 
angebracht, beim Thema Effizienz auf die Kluft hinzuweisen, die zwischen den 
Verpflichtungen der Europäischen Union und den Mitteln dazu liegt.

In diesem Zusammenhang können wir nie genug auf der Notwendigkeit bestehen, die von uns 
eingegangene Verpflichtung einzuhalten, die Verwirklichung des gemeinsamen Minimalziels 
von 0,7 % des BSP der gesamten Mitgliedstaaten und der EU zu erreichen, und zwar mit dem 
ganz konkreten Ziel, zusätzliche Mittel für eine effektive und verstärkte Entwicklungshilfe 
freizusetzen. Übrigens erscheint es jetzt dringend geboten, nicht nur innovative 
Finanzierungsinstrumente zu entwickeln, sondern sie auch ganz konkret umzusetzen, um so 
die im Mai 2005 eingegangenen Verpflichtungen einzuhalten, wobei bekanntlich 90 % der 
zusätzlichen Hilfe von den Mitgliedstaaten geleistet werden muss. In einem solchen 
Zusammenhang erscheint die Effizienz und Koordination der Hilfe wichtiger denn je, wenn 
man wünscht, dass die EU ihre Position als wichtigster Geldgeber nutzt, um einen 
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nennenswerten Beitrag dazu zu leiten, die Welt in der Respektierung der von ihr vertretenen 
Werte und verfolgten Ziele einer dauerhaften Entwicklung und eines von allen geteilten 
weltweiten Fortschritts zu verändern.

Die Verbesserung der Effizienz unserer Hilfe läuft auch unweigerlich über Methoden, die 
besser den Bedürfnissen entsprechen, die die Entwicklungsländer über die Koordinierung 
unserer Hilfe nach nationalen Strategien, die Institutionen und Verfahren der 
Empfängerländer oder aber über die Anwendung neuer Hilfsmodalitäten, wie zum Beispiel 
technische Hilfe und insbesondere die allgemeine und sektorielle Unterstützung des 
Haushalts, zum Ausdruck gebracht haben. Um sich eine optimale Zuweisung der gewährten 
Hilfe zu gewährleisten, müssen die Empfängerländer zuverlässige Mechanismen und 
demokratische Strukturen aufweisen, kurzum, sie müssen beweisen können, dass sie über eine 
gute Staatsführung verfügen, um diese Finanzierungshilfen zu verwalten. Und diese 
Forderung bedarf selbst der Unterstützung (zum Beispiel durch die Bekämpfung der 
Korruption) und gilt für sämtliche Akteure (gegenseitige Verantwortung), nämlich auch die 
Geberländer. Wenn die Europäische Union die Systeme und Verfahren als zu unzuverlässig 
beurteilt, könnte sie ganz gewiss die notwendigen Maßnahmen treffen, um sie eher zu 
konsolidieren als ihr zu schaden, indem sie parallele Strukturen schafft. Und im Allgemeinen 
nehmen die Partnerländer leicht die Tatsache in Kauf, dass die Verstärkung ihrer eigenen 
Kapazitäten unter Beteiligung der Geber ein wichtiges Element für ihre Entwicklung darstellt. 
Dennoch verweisen die Akteure vor Ort auf einen gewissen Rückgang bei der Beteiligung der 
Empfängerländer, die immer mehr Schwierigkeiten dabei haben sollen, sich die Strategien 
und Programme anzueignen, die für sie bestimmt sind. Diese Situation zeugt wahrscheinlich 
auch von den zahlreichen Anstrengungen, die wir weiter unternehmen müssen, um die 
Effizienz unserer Hilfe zu verbessern.

Unser Bericht wäre nicht vollständig, wenn wir nicht auch die Frage der Verbesserung der 
Effizienz unserer Hilfe in Bezug auf die unumgängliche Rolle betrachten würden, die die 
Finanzinstitute und internationalen Organisationen (Weltbank, Internationaler 
Währungsfonds, regionale Banken …) auf diesem Gebiet spielen. Die EU ist aufgefordert, 
sich klar zu der Frage zu äußern, ob die Europäische Kommission auf dem Gebiet der 
Entwicklung als ein 26. Mitgliedstaat oder ein Koordinierungsorgan betrachtet werden soll.

2005 war das Jahr der großen Versprechungen von nennenswerten Verbesserungen des 
Schicksals von Milliarden von Menschen, die in den ärmsten Ländern unseres Planeten leben. 
Wenn wir stolz darauf sein wollen, Europäer zu sein, müssen wir nur noch darauf hinarbeiten, 
dass das Jahr 2006 das Jahr wird, in dem diese Versprechungen eingehalten wurden.


